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Freudigmanjn,\JOSin

als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle

Landgericht Stuttgart

38. Kammer fur Handelssachen
Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

wegen

hat die 38. Kammer fir Handelssachen des L.andgerichts Stuttgart auf die mindliche
Verhandlung vom 17. Dezember 2001 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Landgericht Dr. Fauser

far- Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 4.000,-- € vorlufig voll-
streckbar. Die Sicherheit kann auch durch schriftlichen, unwiderrufliche, un-

bedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschaftsbetrieb
befugten Kreditinstituts erbracht werden.

Streitwert: 139.200,— DM (= 71. 171,83 €).
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Tatbestand:

Die Klagerin macht gegen die Beklagte Anspruche wegen Pflichtverletzung bei Betreu-

ungsleistungen im Softwarebereich geltend.

Die Klagerin hatte von der Firma -eine Computeranlage bezogen (Lieferschein vom
24.09.1996, B 1). Am 04.04./11.06.1997 schlossen die Parteien einen ,Vertrag uber die
Wartung und Pflege von WSH-Standardsoftwareprodukten® (K 1). Zur Datensicherung
ist dort insbesondere in Ziffer 7.1 bestimmt: ,Der Kunde verpflichtet sich, regelmalig
eine Datensicherung in mindestens 3 Generationen vorzunehmen. Ferner wird er eine

Datensicherung stets vor der Einspielung von Programménderungen oder -erganzungen

vornehmen®.

Am 11.02.1999 installierte die Klagerin auf ihrer Anlage eine neue Festplatte. Durch
Herrn _ gab die Beklagte dazu moglicherweise Hinweise. Einzelheiten sind

streitig.

Im November 1999 tauschte die Klagerin die bisher benutzte Hardware. Der Austausch

erfolgte durch die Firma - Die Beklagte wurde davon nicht unterrichtet.

Am 08.11.1999 bot die Beklagte der Klagerin die Umstellung der Datenbank auf eine
aktuellere Version an (K 2); Ziffer 3 sieht zum Verlauf der Installation als erstes vor ,Si-
cherung erstellen”, was ,durch Mitarbeiter der Firma (NS durchzufihren sei.
Die Klége.rin nahm mit Schreiben vom 16.11.1999 (K 3) dieses Angebot an. Die Arbeiten
sollten vom Montag, 20.12.1999 bis 23.12.1999 durchgefihrt werden. Dem damit von
der Beklagten betrauten Herrn -wurde gesagt; die letzte’ Datensmherung sei am
18.12.1999 erfolgt. Gemeinsam mit Frau {jllllll@ von der Klagerin fihrte er eine erneute
Datensicherung durch. Danach wurde festgestellt, dass diese Datensicherungen nicht
erfolgreich durchgefiinrt worden waren und die letzten verfigbaren Daten den Stand
Februar 99 hatten. Die friher bis zum Hardwaretausch verwendeten
4 mm-Datensicherungsbander waren nicht mehr vorhanden und von den danach einge-

setzten 1/2-Zollbandern waren die Daten nicht gesichert worden.
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Die Klagerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr nach ih-
rem Vortrag dadurch entstanden ist, dass sie die Daten mit einem Aufwand in Hohe der
Klagesumme rekonstruieren lassen_musste. Sie geht davon aus, der Verlust der Daten
sei darauf zurlickzufUhren, dass die -Datenroutine im Februar 99 nicht an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst worden sei, was die Beklagte zu verantworten habe. Bei dem
Hardwaretausch im November 99 sei namlich an der Software nichts geédndert worden.
GemaR dem Wartungs- und Pflegevertrag habe aulerdem die Beklagte in Abstanden
die Datensicherung Uberpriifen mussen und auch Herr- habe vor den Arbeiten im

Dezember diese Pflicht gehabt; beides sei pflichtwidrig nicht geschehen.

Sie hat beantragt, ‘
die Beklagte zu verurteilen, an die Klagerin 139.200,-- DM nebst 5 % Zinsen Uber

dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2000 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie geht davon aus, die Daten seien bei dem Hardwaretausch im November 99 verlo-
rengegangen, woflr sie nicht verantwortlich sei. Vielmehr habe die Klagerin laufend und
insbesondere im Zusammenhang mit den Vorgangen November 99 die Datensicherung

Uberpriifen missen, den Verlust der Daten also sich selbst oder der Firma il anzulasten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Parteien nebst den vorge-

legternt Unterlagen verwiesen.

Es wurde Beweis érhoben dureh Einholurig eines Sachverstandigengutachtens. Auf das

schriftliche Gutachten vom 25.09.2001 wird Bezug genommen.

Beide Parteien haben sich mit der Entscheidung durch den Vorsitzenden einverstanden

erklart.
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Entscheidungsgriinde:

Die Klagé ist nicht begrundet. Es’Kann offen bleiben, ob die Datensicherung als Folge
das Hardwareaustausches im November 99 fehlerhaft war (so die Beklagte) oder als
- Folge des Einbaus der neuen Festplatte im Februar 99, was die Kiagerin der Beklagten
anlastet. Selbst wenn das Letztere unterstellt wird, haftet die Beklagte nicht flr den der

Klagerin entstandenen Schaden. .

Schon nach allgemeinen Grundsatzen obliegt es jedem Anwender von Software, regel-
maRige Datensicherung vorzunehmen. Im Pflege- und Wartungsvertrag der Parteien ist
dies auRerdem ausdriicklich geregelt. Nach dem Uberzeugenden Gutachten des Sach-
verstandigen gehort zu einer ordnungsgeméfien Datensicherung, dass die Vollstandig-
keit und Wiederherstellbarkeit der gesicherten Daten i]berp'rijft wird. Insbesondere ist
dies nach jeder wesentlichen Hardware- oder Softwareénderung erforderlich. Auch vom
Aufwand her war eine solche Uberpriifung der Kiégerin im Hinblick auf die Bedeutung
ihrer Daten technisch moglich und zumutbar. Dieser Obliegenheit ist die Klagerin Gber
langere Zeit nicht nachgekommen. Insbesondere anlasslich des Hardwaretausches hat-
te sie dies tun mussen. Die Beklagte brauchte dies nicht zu tun, weil Datensicherung
nicht Wartung- oder Pflege der Software im Sinne des zwischen den Parteien bestehen-
den Vertrages ist und beim Hardwaretausch konnte sie es schon deshalb nicht tun, weil
sie davon gar nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Auch aus Anlass der Umstellung
der Datenbank im Dezember war die Datensicherung, und damit deren Uberpriifung,
Sache der Klagerin. Die Beklagte brauchte nicht zu Gberpriifen, ob ihre Vertragspartne-

rin dieser Obliegenheit nachgekommen war. Hinzu kommt, dass die friheren Datensi-

/57

cherungsbander (aus denen sich vielleicht hatten Schliusse ziehen lassen, ob die Daten

in der Zeit zwischen Februar und Novémber_99 gesichert worden waren, also auch
Schlisse auf die Ursachen der Sicherungsmangel) nicht mehr vorhanden waren. Der
Besitz an den 4 mm-Datensicherungsbdndem durfte nicht aufgegeben werden ohne

vorher zu Uberpriifen, ob der Datenbestand anderswo (auf den 1/2-Zolibédndern) gesi-

chert war.
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Unter diesen Umstanden ware, selbst wenn die Beklagte durch eine Beteiligung an den
Vorgangen im Februar 99 mit verantwortlich fir den Datenverlust gewesen ware, die
~ Verantwortlichkeit der Klagerin selbst so weit Uberwiegend, dass gemal § 254 BGB die

Beklagte nich{ mehr auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann.
Die Klage war daher abzuweisen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.

[ otrew
.
(Dr. Fauser)

Vorsitzender Richter

am Landgericht
. /R
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Freudigmanjn,\JOSin

als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle

Landgericht Stuttgart

38. Kammer fur Handelssachen
Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

wegen

hat die 38. Kammer fir Handelssachen des L.andgerichts Stuttgart auf die mindliche
Verhandlung vom 17. Dezember 2001 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Landgericht Dr. Fauser

far- Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 4.000,-- € vorlufig voll-
streckbar. Die Sicherheit kann auch durch schriftlichen, unwiderrufliche, un-

bedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschaftsbetrieb
befugten Kreditinstituts erbracht werden.

Streitwert: 139.200,— DM (= 71. 171,83 €).
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Tatbestand:

Die Klagerin macht gegen die Beklagte Anspruche wegen Pflichtverletzung bei Betreu-

ungsleistungen im Softwarebereich geltend.

Die Klagerin hatte von der Firma -eine Computeranlage bezogen (Lieferschein vom
24.09.1996, B 1). Am 04.04./11.06.1997 schlossen die Parteien einen ,Vertrag uber die
Wartung und Pflege von WSH-Standardsoftwareprodukten® (K 1). Zur Datensicherung
ist dort insbesondere in Ziffer 7.1 bestimmt: ,Der Kunde verpflichtet sich, regelmalig
eine Datensicherung in mindestens 3 Generationen vorzunehmen. Ferner wird er eine

Datensicherung stets vor der Einspielung von Programménderungen oder -erganzungen

vornehmen®.

Am 11.02.1999 installierte die Klagerin auf ihrer Anlage eine neue Festplatte. Durch
Herrn _ gab die Beklagte dazu moglicherweise Hinweise. Einzelheiten sind

streitig.

Im November 1999 tauschte die Klagerin die bisher benutzte Hardware. Der Austausch

erfolgte durch die Firma - Die Beklagte wurde davon nicht unterrichtet.

Am 08.11.1999 bot die Beklagte der Klagerin die Umstellung der Datenbank auf eine
aktuellere Version an (K 2); Ziffer 3 sieht zum Verlauf der Installation als erstes vor ,Si-
cherung erstellen”, was ,durch Mitarbeiter der Firma (NS durchzufihren sei.
Die Klége.rin nahm mit Schreiben vom 16.11.1999 (K 3) dieses Angebot an. Die Arbeiten
sollten vom Montag, 20.12.1999 bis 23.12.1999 durchgefihrt werden. Dem damit von
der Beklagten betrauten Herrn -wurde gesagt; die letzte’ Datensmherung sei am
18.12.1999 erfolgt. Gemeinsam mit Frau {jllllll@ von der Klagerin fihrte er eine erneute
Datensicherung durch. Danach wurde festgestellt, dass diese Datensicherungen nicht
erfolgreich durchgefiinrt worden waren und die letzten verfigbaren Daten den Stand
Februar 99 hatten. Die friher bis zum Hardwaretausch verwendeten
4 mm-Datensicherungsbander waren nicht mehr vorhanden und von den danach einge-

setzten 1/2-Zollbandern waren die Daten nicht gesichert worden.
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Die Klagerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr nach ih-
rem Vortrag dadurch entstanden ist, dass sie die Daten mit einem Aufwand in Hohe der
Klagesumme rekonstruieren lassen_musste. Sie geht davon aus, der Verlust der Daten
sei darauf zurlickzufUhren, dass die -Datenroutine im Februar 99 nicht an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst worden sei, was die Beklagte zu verantworten habe. Bei dem
Hardwaretausch im November 99 sei namlich an der Software nichts geédndert worden.
GemaR dem Wartungs- und Pflegevertrag habe aulerdem die Beklagte in Abstanden
die Datensicherung Uberpriifen mussen und auch Herr- habe vor den Arbeiten im

Dezember diese Pflicht gehabt; beides sei pflichtwidrig nicht geschehen.

Sie hat beantragt, ‘
die Beklagte zu verurteilen, an die Klagerin 139.200,-- DM nebst 5 % Zinsen Uber

dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2000 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie geht davon aus, die Daten seien bei dem Hardwaretausch im November 99 verlo-
rengegangen, woflr sie nicht verantwortlich sei. Vielmehr habe die Klagerin laufend und
insbesondere im Zusammenhang mit den Vorgangen November 99 die Datensicherung

Uberpriifen missen, den Verlust der Daten also sich selbst oder der Firma il anzulasten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Parteien nebst den vorge-

legternt Unterlagen verwiesen.

Es wurde Beweis érhoben dureh Einholurig eines Sachverstandigengutachtens. Auf das

schriftliche Gutachten vom 25.09.2001 wird Bezug genommen.

Beide Parteien haben sich mit der Entscheidung durch den Vorsitzenden einverstanden

erklart.
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Entscheidungsgriinde:

Die Klagé ist nicht begrundet. Es’Kann offen bleiben, ob die Datensicherung als Folge
das Hardwareaustausches im November 99 fehlerhaft war (so die Beklagte) oder als
- Folge des Einbaus der neuen Festplatte im Februar 99, was die Kiagerin der Beklagten
anlastet. Selbst wenn das Letztere unterstellt wird, haftet die Beklagte nicht flr den der

Klagerin entstandenen Schaden. .

Schon nach allgemeinen Grundsatzen obliegt es jedem Anwender von Software, regel-
maRige Datensicherung vorzunehmen. Im Pflege- und Wartungsvertrag der Parteien ist
dies auRerdem ausdriicklich geregelt. Nach dem Uberzeugenden Gutachten des Sach-
verstandigen gehort zu einer ordnungsgeméfien Datensicherung, dass die Vollstandig-
keit und Wiederherstellbarkeit der gesicherten Daten i]berp'rijft wird. Insbesondere ist
dies nach jeder wesentlichen Hardware- oder Softwareénderung erforderlich. Auch vom
Aufwand her war eine solche Uberpriifung der Kiégerin im Hinblick auf die Bedeutung
ihrer Daten technisch moglich und zumutbar. Dieser Obliegenheit ist die Klagerin Gber
langere Zeit nicht nachgekommen. Insbesondere anlasslich des Hardwaretausches hat-
te sie dies tun mussen. Die Beklagte brauchte dies nicht zu tun, weil Datensicherung
nicht Wartung- oder Pflege der Software im Sinne des zwischen den Parteien bestehen-
den Vertrages ist und beim Hardwaretausch konnte sie es schon deshalb nicht tun, weil
sie davon gar nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Auch aus Anlass der Umstellung
der Datenbank im Dezember war die Datensicherung, und damit deren Uberpriifung,
Sache der Klagerin. Die Beklagte brauchte nicht zu Gberpriifen, ob ihre Vertragspartne-

rin dieser Obliegenheit nachgekommen war. Hinzu kommt, dass die friheren Datensi-
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cherungsbander (aus denen sich vielleicht hatten Schliusse ziehen lassen, ob die Daten

in der Zeit zwischen Februar und Novémber_99 gesichert worden waren, also auch
Schlisse auf die Ursachen der Sicherungsmangel) nicht mehr vorhanden waren. Der
Besitz an den 4 mm-Datensicherungsbdndem durfte nicht aufgegeben werden ohne

vorher zu Uberpriifen, ob der Datenbestand anderswo (auf den 1/2-Zolibédndern) gesi-

chert war.
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Unter diesen Umstanden ware, selbst wenn die Beklagte durch eine Beteiligung an den
Vorgangen im Februar 99 mit verantwortlich fir den Datenverlust gewesen ware, die
~ Verantwortlichkeit der Klagerin selbst so weit Uberwiegend, dass gemal § 254 BGB die

Beklagte nich{ mehr auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann.
Die Klage war daher abzuweisen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.

[ otrew
.
(Dr. Fauser)

Vorsitzender Richter

am Landgericht
. /R
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38. Kammer fur Handelssachen
Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

wegen

hat die 38. Kammer fir Handelssachen des L.andgerichts Stuttgart auf die mindliche
Verhandlung vom 17. Dezember 2001 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Landgericht Dr. Fauser

far- Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 4.000,-- € vorlufig voll-
streckbar. Die Sicherheit kann auch durch schriftlichen, unwiderrufliche, un-

bedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschaftsbetrieb
befugten Kreditinstituts erbracht werden.

Streitwert: 139.200,— DM (= 71. 171,83 €).
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Tatbestand:

Die Klagerin macht gegen die Beklagte Anspruche wegen Pflichtverletzung bei Betreu-

ungsleistungen im Softwarebereich geltend.

Die Klagerin hatte von der Firma -eine Computeranlage bezogen (Lieferschein vom
24.09.1996, B 1). Am 04.04./11.06.1997 schlossen die Parteien einen ,Vertrag uber die
Wartung und Pflege von WSH-Standardsoftwareprodukten® (K 1). Zur Datensicherung
ist dort insbesondere in Ziffer 7.1 bestimmt: ,Der Kunde verpflichtet sich, regelmalig
eine Datensicherung in mindestens 3 Generationen vorzunehmen. Ferner wird er eine

Datensicherung stets vor der Einspielung von Programménderungen oder -erganzungen

vornehmen®.

Am 11.02.1999 installierte die Klagerin auf ihrer Anlage eine neue Festplatte. Durch
Herrn _ gab die Beklagte dazu moglicherweise Hinweise. Einzelheiten sind

streitig.

Im November 1999 tauschte die Klagerin die bisher benutzte Hardware. Der Austausch

erfolgte durch die Firma - Die Beklagte wurde davon nicht unterrichtet.

Am 08.11.1999 bot die Beklagte der Klagerin die Umstellung der Datenbank auf eine
aktuellere Version an (K 2); Ziffer 3 sieht zum Verlauf der Installation als erstes vor ,Si-
cherung erstellen”, was ,durch Mitarbeiter der Firma (NS durchzufihren sei.
Die Klége.rin nahm mit Schreiben vom 16.11.1999 (K 3) dieses Angebot an. Die Arbeiten
sollten vom Montag, 20.12.1999 bis 23.12.1999 durchgefihrt werden. Dem damit von
der Beklagten betrauten Herrn -wurde gesagt; die letzte’ Datensmherung sei am
18.12.1999 erfolgt. Gemeinsam mit Frau {jllllll@ von der Klagerin fihrte er eine erneute
Datensicherung durch. Danach wurde festgestellt, dass diese Datensicherungen nicht
erfolgreich durchgefiinrt worden waren und die letzten verfigbaren Daten den Stand
Februar 99 hatten. Die friher bis zum Hardwaretausch verwendeten
4 mm-Datensicherungsbander waren nicht mehr vorhanden und von den danach einge-

setzten 1/2-Zollbandern waren die Daten nicht gesichert worden.
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Die Klagerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr nach ih-
rem Vortrag dadurch entstanden ist, dass sie die Daten mit einem Aufwand in Hohe der
Klagesumme rekonstruieren lassen_musste. Sie geht davon aus, der Verlust der Daten
sei darauf zurlickzufUhren, dass die -Datenroutine im Februar 99 nicht an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst worden sei, was die Beklagte zu verantworten habe. Bei dem
Hardwaretausch im November 99 sei namlich an der Software nichts geédndert worden.
GemaR dem Wartungs- und Pflegevertrag habe aulerdem die Beklagte in Abstanden
die Datensicherung Uberpriifen mussen und auch Herr- habe vor den Arbeiten im

Dezember diese Pflicht gehabt; beides sei pflichtwidrig nicht geschehen.

Sie hat beantragt, ‘
die Beklagte zu verurteilen, an die Klagerin 139.200,-- DM nebst 5 % Zinsen Uber

dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2000 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie geht davon aus, die Daten seien bei dem Hardwaretausch im November 99 verlo-
rengegangen, woflr sie nicht verantwortlich sei. Vielmehr habe die Klagerin laufend und
insbesondere im Zusammenhang mit den Vorgangen November 99 die Datensicherung

Uberpriifen missen, den Verlust der Daten also sich selbst oder der Firma il anzulasten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Parteien nebst den vorge-

legternt Unterlagen verwiesen.

Es wurde Beweis érhoben dureh Einholurig eines Sachverstandigengutachtens. Auf das

schriftliche Gutachten vom 25.09.2001 wird Bezug genommen.

Beide Parteien haben sich mit der Entscheidung durch den Vorsitzenden einverstanden

erklart.
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Entscheidungsgriinde:

Die Klagé ist nicht begrundet. Es’Kann offen bleiben, ob die Datensicherung als Folge
das Hardwareaustausches im November 99 fehlerhaft war (so die Beklagte) oder als
- Folge des Einbaus der neuen Festplatte im Februar 99, was die Kiagerin der Beklagten
anlastet. Selbst wenn das Letztere unterstellt wird, haftet die Beklagte nicht flr den der

Klagerin entstandenen Schaden. .

Schon nach allgemeinen Grundsatzen obliegt es jedem Anwender von Software, regel-
maRige Datensicherung vorzunehmen. Im Pflege- und Wartungsvertrag der Parteien ist
dies auRerdem ausdriicklich geregelt. Nach dem Uberzeugenden Gutachten des Sach-
verstandigen gehort zu einer ordnungsgeméfien Datensicherung, dass die Vollstandig-
keit und Wiederherstellbarkeit der gesicherten Daten i]berp'rijft wird. Insbesondere ist
dies nach jeder wesentlichen Hardware- oder Softwareénderung erforderlich. Auch vom
Aufwand her war eine solche Uberpriifung der Kiégerin im Hinblick auf die Bedeutung
ihrer Daten technisch moglich und zumutbar. Dieser Obliegenheit ist die Klagerin Gber
langere Zeit nicht nachgekommen. Insbesondere anlasslich des Hardwaretausches hat-
te sie dies tun mussen. Die Beklagte brauchte dies nicht zu tun, weil Datensicherung
nicht Wartung- oder Pflege der Software im Sinne des zwischen den Parteien bestehen-
den Vertrages ist und beim Hardwaretausch konnte sie es schon deshalb nicht tun, weil
sie davon gar nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Auch aus Anlass der Umstellung
der Datenbank im Dezember war die Datensicherung, und damit deren Uberpriifung,
Sache der Klagerin. Die Beklagte brauchte nicht zu Gberpriifen, ob ihre Vertragspartne-

rin dieser Obliegenheit nachgekommen war. Hinzu kommt, dass die friheren Datensi-
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cherungsbander (aus denen sich vielleicht hatten Schliusse ziehen lassen, ob die Daten

in der Zeit zwischen Februar und Novémber_99 gesichert worden waren, also auch
Schlisse auf die Ursachen der Sicherungsmangel) nicht mehr vorhanden waren. Der
Besitz an den 4 mm-Datensicherungsbdndem durfte nicht aufgegeben werden ohne

vorher zu Uberpriifen, ob der Datenbestand anderswo (auf den 1/2-Zolibédndern) gesi-

chert war.
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Unter diesen Umstanden ware, selbst wenn die Beklagte durch eine Beteiligung an den
Vorgangen im Februar 99 mit verantwortlich fir den Datenverlust gewesen ware, die
~ Verantwortlichkeit der Klagerin selbst so weit Uberwiegend, dass gemal § 254 BGB die

Beklagte nich{ mehr auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann.
Die Klage war daher abzuweisen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.

[ otrew
.
(Dr. Fauser)

Vorsitzender Richter

am Landgericht
. /R

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de %d’

/
Geschiftsnummer: Verkiindet am /{ W
38 O 149/00 KfH Wiy

30. Januar 2002 -

a \ :
Lw e
Freudigmanjn,\JOSin

als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle

Landgericht Stuttgart

38. Kammer fur Handelssachen
Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

wegen

hat die 38. Kammer fir Handelssachen des L.andgerichts Stuttgart auf die mindliche
Verhandlung vom 17. Dezember 2001 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Landgericht Dr. Fauser

far- Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 4.000,-- € vorlufig voll-
streckbar. Die Sicherheit kann auch durch schriftlichen, unwiderrufliche, un-

bedingte und unbefristete Blirgschaft eines im Inland zum Geschaftsbetrieb
befugten Kreditinstituts erbracht werden.

Streitwert: 139.200,— DM (= 71. 171,83 €).
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Tatbestand:

Die Klagerin macht gegen die Beklagte Anspruche wegen Pflichtverletzung bei Betreu-

ungsleistungen im Softwarebereich geltend.

Die Klagerin hatte von der Firma -eine Computeranlage bezogen (Lieferschein vom
24.09.1996, B 1). Am 04.04./11.06.1997 schlossen die Parteien einen ,Vertrag uber die
Wartung und Pflege von WSH-Standardsoftwareprodukten® (K 1). Zur Datensicherung
ist dort insbesondere in Ziffer 7.1 bestimmt: ,Der Kunde verpflichtet sich, regelmalig
eine Datensicherung in mindestens 3 Generationen vorzunehmen. Ferner wird er eine

Datensicherung stets vor der Einspielung von Programménderungen oder -erganzungen

vornehmen®.

Am 11.02.1999 installierte die Klagerin auf ihrer Anlage eine neue Festplatte. Durch
Herrn _ gab die Beklagte dazu moglicherweise Hinweise. Einzelheiten sind

streitig.

Im November 1999 tauschte die Klagerin die bisher benutzte Hardware. Der Austausch

erfolgte durch die Firma - Die Beklagte wurde davon nicht unterrichtet.

Am 08.11.1999 bot die Beklagte der Klagerin die Umstellung der Datenbank auf eine
aktuellere Version an (K 2); Ziffer 3 sieht zum Verlauf der Installation als erstes vor ,Si-
cherung erstellen”, was ,durch Mitarbeiter der Firma (NS durchzufihren sei.
Die Klége.rin nahm mit Schreiben vom 16.11.1999 (K 3) dieses Angebot an. Die Arbeiten
sollten vom Montag, 20.12.1999 bis 23.12.1999 durchgefihrt werden. Dem damit von
der Beklagten betrauten Herrn -wurde gesagt; die letzte’ Datensmherung sei am
18.12.1999 erfolgt. Gemeinsam mit Frau {jllllll@ von der Klagerin fihrte er eine erneute
Datensicherung durch. Danach wurde festgestellt, dass diese Datensicherungen nicht
erfolgreich durchgefiinrt worden waren und die letzten verfigbaren Daten den Stand
Februar 99 hatten. Die friher bis zum Hardwaretausch verwendeten
4 mm-Datensicherungsbander waren nicht mehr vorhanden und von den danach einge-

setzten 1/2-Zollbandern waren die Daten nicht gesichert worden.
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Die Klagerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr nach ih-
rem Vortrag dadurch entstanden ist, dass sie die Daten mit einem Aufwand in Hohe der
Klagesumme rekonstruieren lassen_musste. Sie geht davon aus, der Verlust der Daten
sei darauf zurlickzufUhren, dass die -Datenroutine im Februar 99 nicht an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst worden sei, was die Beklagte zu verantworten habe. Bei dem
Hardwaretausch im November 99 sei namlich an der Software nichts geédndert worden.
GemaR dem Wartungs- und Pflegevertrag habe aulerdem die Beklagte in Abstanden
die Datensicherung Uberpriifen mussen und auch Herr- habe vor den Arbeiten im

Dezember diese Pflicht gehabt; beides sei pflichtwidrig nicht geschehen.

Sie hat beantragt, ‘
die Beklagte zu verurteilen, an die Klagerin 139.200,-- DM nebst 5 % Zinsen Uber

dem Basiszinssatz seit dem 29.06.2000 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie geht davon aus, die Daten seien bei dem Hardwaretausch im November 99 verlo-
rengegangen, woflr sie nicht verantwortlich sei. Vielmehr habe die Klagerin laufend und
insbesondere im Zusammenhang mit den Vorgangen November 99 die Datensicherung

Uberpriifen missen, den Verlust der Daten also sich selbst oder der Firma il anzulasten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Parteien nebst den vorge-

legternt Unterlagen verwiesen.

Es wurde Beweis érhoben dureh Einholurig eines Sachverstandigengutachtens. Auf das

schriftliche Gutachten vom 25.09.2001 wird Bezug genommen.

Beide Parteien haben sich mit der Entscheidung durch den Vorsitzenden einverstanden

erklart.
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Entscheidungsgriinde:

Die Klagé ist nicht begrundet. Es’Kann offen bleiben, ob die Datensicherung als Folge
das Hardwareaustausches im November 99 fehlerhaft war (so die Beklagte) oder als
- Folge des Einbaus der neuen Festplatte im Februar 99, was die Kiagerin der Beklagten
anlastet. Selbst wenn das Letztere unterstellt wird, haftet die Beklagte nicht flr den der

Klagerin entstandenen Schaden. .

Schon nach allgemeinen Grundsatzen obliegt es jedem Anwender von Software, regel-
maRige Datensicherung vorzunehmen. Im Pflege- und Wartungsvertrag der Parteien ist
dies auRerdem ausdriicklich geregelt. Nach dem Uberzeugenden Gutachten des Sach-
verstandigen gehort zu einer ordnungsgeméfien Datensicherung, dass die Vollstandig-
keit und Wiederherstellbarkeit der gesicherten Daten i]berp'rijft wird. Insbesondere ist
dies nach jeder wesentlichen Hardware- oder Softwareénderung erforderlich. Auch vom
Aufwand her war eine solche Uberpriifung der Kiégerin im Hinblick auf die Bedeutung
ihrer Daten technisch moglich und zumutbar. Dieser Obliegenheit ist die Klagerin Gber
langere Zeit nicht nachgekommen. Insbesondere anlasslich des Hardwaretausches hat-
te sie dies tun mussen. Die Beklagte brauchte dies nicht zu tun, weil Datensicherung
nicht Wartung- oder Pflege der Software im Sinne des zwischen den Parteien bestehen-
den Vertrages ist und beim Hardwaretausch konnte sie es schon deshalb nicht tun, weil
sie davon gar nicht in Kenntnis gesetzt worden war. Auch aus Anlass der Umstellung
der Datenbank im Dezember war die Datensicherung, und damit deren Uberpriifung,
Sache der Klagerin. Die Beklagte brauchte nicht zu Gberpriifen, ob ihre Vertragspartne-

rin dieser Obliegenheit nachgekommen war. Hinzu kommt, dass die friheren Datensi-
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cherungsbander (aus denen sich vielleicht hatten Schliusse ziehen lassen, ob die Daten

in der Zeit zwischen Februar und Novémber_99 gesichert worden waren, also auch
Schlisse auf die Ursachen der Sicherungsmangel) nicht mehr vorhanden waren. Der
Besitz an den 4 mm-Datensicherungsbdndem durfte nicht aufgegeben werden ohne

vorher zu Uberpriifen, ob der Datenbestand anderswo (auf den 1/2-Zolibédndern) gesi-

chert war.
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Unter diesen Umstanden ware, selbst wenn die Beklagte durch eine Beteiligung an den
Vorgangen im Februar 99 mit verantwortlich fir den Datenverlust gewesen ware, die
~ Verantwortlichkeit der Klagerin selbst so weit Uberwiegend, dass gemal § 254 BGB die

Beklagte nich{ mehr auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann.
Die Klage war daher abzuweisen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.

[ otrew
.
(Dr. Fauser)

Vorsitzender Richter

am Landgericht
. /R
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